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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung und teilen mit, dass wir das  
entworfene SIFEM-Gesetz befürworten. Die 2011 gegründete, im Alleineigentum des Bundes 
stehende privatrechtliche SIFEM AG tätigt als Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft jährliche 
Investitionen zwischen 80 und 100 Millionen Franken zugunsten von privaten Unternehmen in 
Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Schwerpunkt liegt bei der Schaffung von menschen-
würdigen Arbeitsplätzen, der Armutsreduktion, dem Wirtschaftswachstum, dem Schutz und der 
nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen und der Geschlechtergleichstellung. Wir  
unterstützen diese Zielsetzungen, sind aber ebenfalls der Ansicht, dass die gegenwärtig auf Ver-
ordnungsstufe geregelten Rechtsgrundlagen für die SIFEM AG den Anforderungen des Legali-
tätsprinzips und den Corporate-Governance-Grundsätzen des Bundes nicht mehr genügen.  
Daher begrüssen wir, dass diese Mängel mit dem unterbreiteten SIFEM-Gesetz behoben werden.  
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
Thomas Weber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin  
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